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AUS DEM STADTRAT
 
In der Woche vom 4. Dezember bis 8. Dezember 2017 tagen fol-
gende Ausschüsse, Beiräte und Bezirksvertretungen

Dienstag, 5. Dezember 2017
17.00 Uhr Haupt- und Beschwerdeausschuss, Aula der 
 Albert-Schweizer-Schule, Lewerentzstraße 136

18.00 Uhr Rat, Aula der Albert-Schweizer-Schule, 
 Lewerentzstraße 136

Mittwoch, 6. Dezember 2017 
17.00 Uhr Bezirksvertretung Süd, Fabrik Heeder, 
 Virchowstraße 130, 
 Einwohnerfragestunde gegen 18.00 Uhr

17.00 Uhr Bezirksvertretung Ost, Rathaus Bockum, 
 Uerdinger Straße 585, 
 Einwohnerfragestunde gegen 18.00 Uhr

Donnerstag, 7. Dezember 2017 
17.00 Uhr Bezirksvertretung Mitte, Rathaus, 
 Einwohnerfragestunde gegen 18.00 Uhr

EINLADUNG
ZU DER 24. SITZUNG DES RATES
Dienstag, den 05.12.2017, 18:00 Uhr
in der Aula der Albert-Schweitzer-Schule, Lewerentzstraße 136

Tagesordnung:

I. Öffentlicher Teil
1. Genehmigung der Niederschrift über die 23. Sitzung des 
 Rates vom 19.09.2017
 - öffentlicher Teil -

2. Mitteilungen und Eingänge

3. Beratung über den Entwurf des Haushaltsplans 2018 und des 
Haushaltssicherungskonzeptes

 - Haushaltsreden

4. Beratung über den Entwurf des Haushaltsplans 2018 und des 
Haushaltssicherungskonzeptes

 - Anträge zum Haushalt
 - Antrag von Rh. Heitzer vom 19.11.2017

5. Haushaltsplanung 2018
 Ergebnisse der Etatberatungen in den Bezirksvertretungen

6. Haushaltssatzung der Stadt Krefeld für das Haushaltsjahr 
2018

7. Aufhebung der Entgeltregelung für Leistungen der Fotostelle 
des Presseamtes der Stadt Krefeld

8. Bestellung eines Prüfers beim Fachbereich Rechnungsprü-
fung

9. Bestätigung des Gesamtabschlusses 2015 für das Haushalts-
jahr 2015 sowie Entlastung des Oberbürgermeisters

10. Feststellung des Jahresabschlusses für das Haushaltsjahr 
2015 und Entlastung des Oberbürgermeisters gemäß § 96 (1) 
GO NRW

11. Übersicht über die Nachbewilligungen in den Ergebnis- und 
Finanzplänen des 3. Quartals 2017

12. Nachbewilligung im Teilergebnisplan 2017
 hier: Weiterleitung von Landesmitteln für das Förderpro-

gramm „Kultur und Schule“

13. Nachbewilligung im Teilergebnisplan 2017, hier: überplan-
mäßiger Mehrbedarf bei den Bildungsangeboten der Volks-
hochschule

 - Genehmigung eines Dringlichkeitsbeschlusses -

14. Nachbewilligung im Teilergebnisplan 2017
 hier: überplanmäßiger Mehrbedarf bei den Bildungsangebo-

ten der Volkshochschule
 - Genehmigung eines Dringlichkeitsbeschlusses -

15. Nachbewilligung im Teilergebnisplan 2017
 hier: Mehrbedarf im Bereich der Kindertagespflege
 - Genehmigung eines Dringlichkeitsbeschlusses -

16. Nachbewilligung einer Verpflichtungsermächtigung im Teil-
finanzplan 2017

 Mehrbedarf für eine Ersatz-Kindertagesstätte (Kita) an der 
Kempener Allee

 - Genehmigung eines Dringlichkeitsbeschlusses -

17. Unterrichtung über die von der Verwaltung im 2. Halbjahr 
2016 angenommenen Spenden

18. Unterrichtung über die von der Verwaltung im 1. Halbjahr 
2017 angenommenen Spenden

19. Weisung an den Vertreter der Stadt Krefeld in der ordentli-
chen Gesellschafterversammlung der Theater Krefeld und 
Mönchengladbach gGmbH

 hier: Änderung des Gesellschaftsvertrags

20. Erhöhung der Beteiligung an der Quantum GmbH durch die 
SWK ENERGIE GmbH
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21. Ersatzwahl eines Vertreters im Aufsichtsrat der Seidenweber-

haus GmbH
 - Genehmigung eines Dringlichkeitsbeschlusses -

22. 3. Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung einer 
Zweitwohnungssteuer in der Stadt Krefeld vom 19.06.2015

23. Stiftungsmanagement der Stadt Krefeld
 hier: Stiftungsbericht/Reporting 2016

24. Projekt Kommunalbetrieb Krefeld
 Erweiterung der Satzung der Stadt Krefeld für den Kommunal-

betrieb Krefeld, Anstalt des öffentlichen Rechts (AöR)

25. Geschäftskreise der Beigeordneten der Stadtverwaltung Kre-
feld

26. 3. Änderung der Satzung zur Regelung des Kostenersatzes für 
Einsätze der Feuerwehr Krefeld

27. 25. Änderung der Entgeltordnung für freiwillige Leistungen 
der Feuerwehr der Stadt Krefeld

28. Jahresabschluss der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Se-
nioreneinrichtungen der Stadt Krefeld für das Wirtschaftsjahr 
2014

29. Bestimmung des Abschlussprüfers für die eigenbetriebsähn-
liche Einrichtung Senioreneinrichtungen der Stadt Krefeld für 
das Wirtschaftsjahr 2015

30. Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung für die Krefel-
der Gymnasien

 hier: Abweisung auswärtiger Schülerinnen und Schüler 
bei Anmeldeüberhängen gemäß § 46 (6) Schulgesetz NRW 
(Schulformen Gymnasium und Realschule)

31. Sachstands-Bericht zum Investitionsprogramm „Gute Schule 
2020“ in Krefeld

32. Einrichtung eines Unterausschusses des Haupt- und Be-
schwerdeausschusses „Unterausschuss Schulbau, -sanie-
rung und -ausstattung“

33. Zukunft des Seidenweberhauses, des Theaterplatzes und 
des Umfeldes

 Grundsatzentscheidung

34. Modellprojekt „Problemimmobilien“ Krefeld

35. Integriertes Handlungskonzept Uerdingen – Ergebnisbericht 
und Maßnahmen für 2018

36. Integriertes Handlungskonzept Uerdingen – Festlegung des 
Programmgebiets

37. Regionale Zusammenarbeit im Rahmen des Projektaufrufs 
„StadtUmland.NRW“

38. 2. Änderung des Flächennutzungsplanes im Bereich zwi-
schen Hauptfeuerwache, Neue Ritterstraße, Dießemer Bruch 
und Eisenbahnlinie

 Aufstellung und öffentliche Auslegung

39. Bebauungsplan Nr. 742 1. Änderung - Güterbahnhof Süd -
 Aufstellung und öffentliche Auslegung

40. Bebauungsplan Nr. 801 - Erkelenzer Straße / Kimplerstraße / 
Altmühlenfeld -

 Aufstellung und öffentliche Auslegung

41. Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 802 (V) - südlich 
 Wedelstraße - 
 Aufstellung und öffentliche Auslegung

42. Bebauungsplan Nr. 803 -südlich Moerser Landstraße / 
 Buscher Holzweg-
 Aufstellung und öffentliche Auslegung

43. Satzung über die Gestaltung baulicher Anlagen für die Bau-
gebiete MI2 bis MI5 im  Geltungsbereich des Bebauungspla-
nes Nr. 803 - südlich Moerser Landstraße / Buscher Holzweg 
(Gestaltungssatzung)

44. Bebauungsplan Nr. 812 
 - Breiten Dyk / Nassauerring / Krüllsdyk
 Einleitender Beschluss

45. Neufassung der Entgeltregelung für Leistungen im Vermes-
sungswesen

46. Betriebsvertrag zwischen der Stadt Krefeld und der EGK vom 
15.08.1989

47. Entgelterhebung von Direktanlieferern an der Müll- und Klär-
schlammverbrennungsanlage (MKVA) ab dem 01.01.2018

48. Fortschreibung der aktuellen Abfallsatzung der Stadt Krefeld 
(AbfS) - 12. Satzung zur Änderung der Abfallsatzung der Stadt 
Krefeld vom 11.12.2003

49. 14. Satzung zur Änderung der Gebührensatzung für die öf-
fentliche Abfallentsorgung der Stadt Krefeld vom 11.12.2003

50. 7. Satzung zur Änderung der Satzung über die Reinigung öf-
fentlicher Straßen in der Stadt Krefeld (Reinigungssatzung - 
ReinS) vom 14.12.2007

51. 5. Satzung zur Änderung der Gebührensatzung für die Rei-
nigung der öffentlichen Straßen in der Stadt Krefeld vom 
10.12.2012

52. nicht belegt

53. 13. Satzung zur Änderung der Gebührensatzung für die Fried-
höfe der Stadt Krefeld

54. Neufassung der Abwassergebührensatzung des Kommunal-
betriebes Krefeld, AöR / Abwassergebührenkalkulation 2018

55. Neufassung der Entsorgungsgebührensatzung des Kommu-
nalbetriebes Krefeld, AöR / Entsorgungsgebührenkalkulation 
2018

56. Jahresabschluss Stadtentwässerung Krefeld für das Wirt-
schaftsjahr 2016

57. Verleihung des Preises „Bürgerschaftliche Selbsthilfe“ 2017

58. Nachbesetzungen im Jugendhilfeausschuss - Ausschuss für 
Kinder, Jugend und Familie

59. Um- und Nachbesetzungen in Ausschüssen und Gremien
 - Anträge der Fraktionen der Grünen vom 16.11.2017 und der 

SPD vom 20.11.2017 -

60. Sozialticket
 - Einbringung eines Antrages der Fraktion der Grünen vom 

21.09.2017 -

61. Einwohnerfragestunden Rat
 - Einbringung von Anträgen von Rf. Brauers vom 22.09.2017 

und der FDP-Fraktion vom 15.11.2017 -

62. Stadtbezirke
 - Einbringung eines Antrages der FDP-Fraktion vom 18.10.2017 -

63. Beitritt der Stadt Krefeld zu der Initiative „Deutschland summt“
 - Einbringung eines Antrages von Rh. Heitzer vom 05.11.2017 -
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64. Sitzungen am 9. November 
 (Gedenktag an die Reichspogromnacht)
 - Einbringung eines Antrages der Fraktion der Grünen vom 

10.11.2017 -

65. Einführung eines öffentlichen Alkoholkonsumverbotes in 
Krefeld

 - Einbringung eines Antrages von Rh. Heitzer vom 16.11.2017 -

66. Bereitstellung von Stellwänden der Stadt Krefeld zur Wahl-
werbung

 - Einbringung eines Antrages von Rh. Drabben vom 20.11.2017-

67. Einblick in Gewerbesteuerakten für Ratsmitglieder
 - Einbringung eines Antrages der Fraktion DIE LINKE vom 

21.11.2017 -

68. Gewinnausschüttung Sparkasse
 - Einbringung eines Antrages der Fraktion DIE LINKE vom 

21.11.2017 -

69. Anfragen
 -  Investorenmodelle Theaterplatz, Anfrage von Rf. Brauers  

 vom 22.09.2017, Vorlage Nr. 4553/17
 -  Gestaltung Theaterplatz, Anfrage von Rf. Brauers vom  

 22.09.2017, Vorlage Nr. 4554/17
 - Seidenweberhaus/Theaterplatz, Anfrage von Rf. Brauers  

 vom 27.09.2017, Vorlage Nr. 4555/17
 - Delegation auf der Expo Real, Anfrage der FDP-Fraktion  

 vom 09.10.2017, Vorlage Nr. 4556/17
 - Entwidmung von Friedhöfen, Anfrage von Rf. Brauers vom  

 19.10.2017, Vorlage Nr. 4587/17
 - Stadthaussanierung, Anfrage von Rf. Brauers vom   

 20.10.2017, Vorlage Nr. 4596/17
 - Alkoholverbot Theaterplatz, Anfrage von Rh. Drabben vom  

 20.11.2017, Vorlage Nr. 4694/17
 - Gestaltungsrichtlinien / Gestaltungssatzung der Stadt  

 Krefeld, Anfrage von Rh. Heitzer vom 20.11.2017, 
  Vorlage Nr. 4721/17
 - Kosten einer Bundestagswahl, Anfrage von Rh. Drabben  

 vom 21.11.2017, Vorlage Nr. 4696/17
 - Anerkennung intersexueller Personen, Anfrage der 
  Fraktion DIE LINKE vom 21.11.2017, Vorlage Nr. 4697/17

II. Nichtöffentlicher Teil
1. Genehmigung der Niederschrift über die 23. Sitzung des Ra-

tes vom 19.09.2017
 - nichtöffentlicher Teil -

2. Mitteilungen und Eingänge

3. nicht belegt

4. nicht belegt

5. nicht belegt

6. Ausübung von gesetzlichen Vorkaufsrechten im Bereich Tack-
heide, Gemarkung Benrad 

 - Genehmigung eines Dringlichkeitsbeschlusses -

7. Verkauf der Grundstücke und der aufstehenden Gebäude des 
Fischers-Meyser-Stiftes - Seniorenheim Hüls an die Städti-
sche Seniorenheime Krefeld gemeinnützige GmbH

8 Weisung an den Vertreter der Stadt Krefeld in der ordentlichen 
Gesellschafterversammlung der Seidenweberhaus GmbH

 hier: Wirtschaftsplan 2018

9. Bericht des Oberbürgermeisters

10. Fundtierverwaltung – Antrag der SPD Fraktion vom 22.05.2017

11. nicht belegt

12. Zukunft des Seidenweberhauses, des Theaterplatzes und 
des Umfeldes

 Finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

13. nicht belegt

14. nicht belegt

15. nicht belegt

16. Maria-Sibylla-Merian-Gymnasium, Johannes-Blum-Straße 101, 
47807 Krefeld 

 Vergabe Planerleistung Sanierung der Lüftungsanlage und 
Regelung

17. Schulzentrum Horkesgath, Horkesgath 33, 47803 Krefeld Ver-
gabe Planerleistung Sanierung Lüftungsanlage und Regelung

18. Südbahnhof
 Energetische Sanierung mit neuer Dachdichtung des Süd-

bahnhofs, Vergabe von Dachdecker- und Klempnerarbeiten

19. Anfragen

Frank Meyer
Oberbürgermeister

BEKANNTMACHUNGEN

MITTEILUNG ÜBER DEN ABLAUF ODER DAS 
ERLÖSCHEN VON NUTZUNGSRECHTEN AN 
WAHLGRABSTÄTTEN 
Die Nutzungsrechte an den nachstehend aufgeführten Wahlgrab-
stätten sind abgelaufen oder nach § 15 Abs. 5 Friedhofssatzung 
erloschen. Falls diese Wahlgrabstätten für weitere Beerdigungen 
genutzt werden sollen, werden die Nutzungsberechtigten oder 
deren Rechtsnachfolger hiermit nach § 17 Abs. 4 Friedhofssatzung 
in Verbindung mit entsprechender Anwendung des § 36 Abs. 7 
Friedhofssatzung öffentlich aufgefordert, den Wiedererwerb so-
fort – spätestens jedoch innerhalb von drei Monaten nach die-
ser Bekanntmachung – beim Fachbereich Grünflächen der Stadt 
Krefeld, Abteilung Friedhöfe, Heideckstraße 127, 47805 Krefeld 
schriftlich zu beantragen. Anderenfalls besteht kein Nutzungs-
recht und die Nutzungsberechtigten oder deren Rechtsnachfol-
ger sind nach § 43 Abs. 3 S. 1 Friedhofssatzung verpflichtet, die 
auf der Grabstätte befindlichen Grabmale und sonstige bauliche 
Anlagen zu entfernen. Wird dieser Aufforderung innerhalb der 
vorgenannten Frist nicht Folge geleistet, ist die Stadt Krefeld be-
rechtigt, die Grabmale und sonstigen baulichen Anlagen nach 
§ 43 Abs. 3 S. 2 Friedhofssatzung im Wege der Verwaltungsvoll-
streckung abräumen zu lassen. Eine Aufbewahrungspflicht be-
steht nach § 43 Abs. 3 S. 3 Friedhofssatzung nicht.

Das Feld, die Grabnummer und das Beisetzungsdatum des ge-
nannten letzten Verstorbenen sind angegeben:

Wahlgrabstätten
Friedhof Feld Reihe Grab-Nr Name Vorname Beisetzung

Hauptfriedhof 36   73 Huthmacher Franz 12.11.1957
Hauptfriedhof 63   123-124 Feyen Rosa 07.01.1969
Hauptfriedhof E   1122-1123 Ludwig Karoline 19.03.1987
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Friedhof Feld Reihe Grab-Nr Name Vorname Beisetzung

Hauptfriedhof V   208 Plöcks Elisabeth 04.09.1987
Fischeln 1   1413-1414 Ettelbrück Wilhelm 03.09.1985
Fischeln 22   101 Goebels Wilhelm 23.05.1953
Gellep-Stratum 7  182 Fiegen Josef 17.11.1987
Hüls 18   295-296 Frieß Josef Wilhelm  
       22.12.1975
Linn S   326-327 Junkers Albert 13.01.1988
Oppum W   572 Lorenz Heinrich 28.01.1988
Uerdingen 5 A   16 Kubillun Ernst 27.11.1986
Verberg 2    92 Landler Franz 11.06.1987
Verberg 9    118-119 Breuer Jakob 03.09.1985

Mitteilung über den Ablauf der Ruhezeiten oder das Erlöschen 
von Nutzungsrechten an Reihengrabstätten

Auf den städtischen Friedhöfen sind die Ruhezeiten der nach-
folgend aufgeführten Reihengrabstätten abgelaufen oder die 
Nutzungsrechte hieran sind nach § 15 Abs. 5 Friedhofssatzung 
erloschen. In diesen Fällen sind die Grabmale und sonstigen bau-
lichen Anlagen von den Nutzungsberechtigten oder deren Rechts-
nachfolger nach § 43 Abs. 3 S. 1 Friedhofssatzung zu entfernen. 
Wird dieser Aufforderung nach § 43 Abs. 3 S. 2 Friedhofssatzung 
und in entsprechender Anwendung des § 36 Abs. 7 Friedhofssat-
zung innerhalb einer Frist von drei Monaten nicht Folge geleistet, 
ist die Stadt Krefeld berechtigt, die Grabmale und sonstigen bau-
lichen Anlagen im Wege der Verwaltungsvollstreckung abräumen 
zu lassen. Eine Aufbewahrungspflicht besteht nach § 43 Abs. 3 S. 
3 Friedhofssatzung nicht. Zusätzlich zu dieser Bekanntmachung 
wird ein Hinweisschild im jeweiligen Grabfeld aufgestellt. 

Das Feld, die Grabnummer und das Beisetzungsdatum des Ver-
storbenen sind angegeben:

Reihengrabstätten
Friedhof Feld Reihe Grab-Nr Name Vorname Beisetzung

Fischeln 25 43 3 Bentz Rosa 28.01.1987
Fischeln 25 44 10 Hahn Peter 04.03.1987
Fischeln 25 45 10 Träger Hans-Peter 20.03.1987
Fischeln 25 50 5 Bartnik Frieda 17.07.1987
Fischeln 25 50 12 Kuhl Wilhelmine 29.07.1987
Fischeln 25 51 10 Giesen Horst 12.08.1987
Fischeln 25 52 9 Maiowsky Erhard 17.09.1987
Fischeln 25 54 13 Soto Espejo Jose 17.11.1987

Mitteilung über ungepflegte Wahl- und Reihengrabstätten

Die nachstehend aufgeführten Wahl- und Reihengrabstätten wer-
den seit einiger Zeit nicht mehr ordnungsgemäß der Würde des 
Friedhofes entsprechend gärtnerisch gepflegt. Das Nutzungs-
recht an der Grabstätte ist demnach nach § 36 Abs. 1 Friedhofs-
satzung zwingend zu entziehen und die Grabstätte einzuebnen. 
Die Nutzungsberechtigten oder deren Rechtsnachfolger werden 
hiermit gemäß § 36 Abs. 4 Nr. 1 in Verbindung mit Abs. 7 Fried-
hofssatzung aufgefordert, innerhalb einer Frist von drei Monaten 
nach dieser Bekanntmachung, die Grabstätte wieder in einen 
ordnungsgemäßen Zustand zu versetzen. Zusätzlich zu dieser 
Bekanntmachung wird ein Hinweisschild auf der Grabstätte auf-
gestellt. Wird dieser Aufforderung innerhalb der vorgenannten 
Frist nicht Folge geleistet, wird nach § 36 Abs. 5 Friedhofssatzung 
das Nutzungsrecht an der Grabstätte entschädigungslos entzo-
gen und die Grabstätte eingeebnet. Zur Einebnung zählt auch 
die Abräumung der auf den Grabstätten befindlichen Grabmale 
und sonstigen baulichen Anlagen. Eine Aufbewahrungspflicht 
besteht nach § 36 Abs. 6 S. 3 Friedhofssatzung nicht. 

Das Feld, die Grabnummer und das Beisetzungsdatum des (letz-
ten) Verstorbenen sind angegeben.

Wahlgrabstätten
Friedhof Feld Reihe Grab-Nr Name Vorname Beisetzung

Hauptfriedhof K   100 Mebs Anna Elisabeth  
       04.10.2012
Bockum 5   580 Evertz Heinrich Wilhelm  
       26.10.1994
Linn N   28-30 Lenzen Heinrich 10.06.1975
Linn P   20G-20H Pfahl Roland 18.09.1970
Oppum E   108-109 Hafels Wilhelm 15.03.1965
Oppum U   725-726 Theißen Karl Heinz 08.03.1999

Reihengrabstätten
Friedhof Feld Reihe Grab-Nr Name Vorname Beisetzung

Elfrath 43 1 11 Lommes Ursula 07.12.2001
Elfrath 3.6 4 22 Funck Dagmar Magdalene  
       27.06.1994
Fischeln 11 4 33 Inger Siegfried Matthias  
       11.06.2008
Fischeln 27 4 19 Becker Hedwig 23.08.1993
Hüls 15 A 12 3 Hornen Margaretha Petronella  
       10.06.2011
Oppum Ü 2 51 Vogel Paul Gottfried  
       18.02.1998
Oppum Ü 5 54 Korbmacher Günter Heinz Bertram 
       25.02.1999
Oppum Y 27 4 Kempkens Maria Katharina  
       30.04.1992

Mitteilung über sonstige Mängel bei Wahl- und Reihengrabstätten

Die nachstehend aufgeführten Wahl- und Reihengrabstätten 
entsprechen nicht den sonstigen Vorschriften der Friedhofssat-
zung. Nach § 36 Abs. 3 Friedhofssatzung kann das Nutzungs-
recht entschädigungslos entzogen und die Grabstätte einge-
ebnet werden, wenn andere Mittel nicht geeignet erscheinen, 
den rechtswidrigen Zustand zu beenden. Hierbei kommt es 
insbesondere auf die Verhältnismäßigkeit der Maßnahme im 
Rahmen der Abwägung des privaten Interesses an der Erhal-
tung der Grabstätte als Familiengedenkstätte gegenüber dem 
allgemeinen Interesse an einem ordnungsgemäßen und wirt-
schaftlichen Friedhofsbetrieb an. Die Ersatzvornahme ist im 
Regelfall dann unverhältnismäßig, wenn die Nutzungsberech-
tigten oder deren Rechtsnachfolger nicht zu ermitteln sind und 
die Kosten der Ersatzvornahme damit zu Lasten der Allgemein-
heit gehen. Die Nutzungsberechtigten oder deren Rechtsnach-
folger werden hiermit gemäß § 36 Abs. 4 Nr. 3 in Verbindung 
mit Abs. 7 Friedhofssatzung aufgefordert, innerhalb einer Frist 
von drei Monaten nach dieser Bekanntmachung, die Grabstätte 
wieder in einen ordnungsgemäßen Zustand zu versetzen. Zu-
sätzlich zu dieser Bekanntmachung wird ein Hinweisschild auf 
der Grabstätte aufgestellt. Wird dieser Aufforderung innerhalb 
der vorgenannten Frist nicht Folge geleistet, wird nach § 36 Abs. 
5 Friedhofssatzung das Nutzungsrecht an der Grabstätte ent-
schädigungslos entzogen und die Grabstätte eingeebnet. Zur 
Einebnung zählt auch die Abräumung der auf den Grabstätten 
befindlichen Grabmale und sonstigen baulichen Anlagen. Eine 
Aufbewahrungspflicht besteht nach § 36 Abs. 6 S. 3 Friedhofs-
satzung nicht. 

Das Feld, die Grabnummer und das Beisetzungsdatum des (letz-
ten) Verstorbenen sind angegeben.
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Reihengrabstätten
Friedhof Feld Reihe Grab-Nr Name Vorname Beisetzung

Fischeln 25 67 6 Vukovic Frieda 02.03.1988
Fischeln 25 93 8 Schlünkes Günter Theodor  
       17.08.1989
Fischeln 27 9 17 Gutowska Krystyna 08.02.1993
Fischeln 27 10 2 Zeitzen Gisela Elisabeth  
       22.10.1992
Fischeln 28 11 16 Studzisnka Irmgarda Jadwiga  
       28.12.1990
Fischeln 28 30 5 Gätjens Hans Richard Günter  
       30.09.1991

Einebnungsfestsetzungen bei Wahl- und Reihengrabstätten

Für die nachstehend aufgeführten Wahl- und Reihengrabstätten 
sind die öffentlich bekanntgemachten Einebnungsandrohungen 
zwischenzeitlich bestandskräftig und damit unanfechtbar gewor-
den. Hiermit wird die Einebnung im Rahmen der Ersatzvornah-
me nach § 36 bzw. § 43 Friedhofssatzung in Verbindung mit § 64 
Abs. 1 Verwaltungsvollstreckungsgesetz für das Land Nordrhein-
Westfalen (VwVG NRW) festgesetzt.

Das Feld, die Grabnummer und das Beisetzungsdatum des (letz-
ten) Verstorbenen sind angegeben.

Wahlgrabstätten
Friedhof Feld Reihe Grab-Nr Name Vorname Beisetzung

Hauptfriedhof 19 B   34 Schmidt Georg 13.05.1987
Hauptfriedhof 28   108 Wahle Margarete 29.04.1952
Hauptfriedhof 34   228-229 Hagen Meta 04.11.1986
Hauptfriedhof 53   21 Illian Friedrich 24.09.1957
Hauptfriedhof 56   1D Meyer Erna 27.05.1987
Hauptfriedhof 61 +  78-79 Reintges Wilhelm 31.08.1935
Hauptfriedhof 68 +   170 Feukert Walter 26.01.1987
Hauptfriedhof D    166 Müller Johannes 23.12.1957
Hauptfriedhof P   719A-719B Riks Johann 20.12.1948
Hauptfriedhof P    790-791 Diehnelt Oskar 18.07.1944
Hauptfriedhof R    105 Franzen Katharina 14.03.1945
Fischeln 1   1216 Simon Franziska Luise  
       11.12.1990
Fischeln 9   85-86 Kreuzmann Peter 19.08.1964
Fischeln 24 +   9 Lattke Sibilla 11.09.1980
Hüls 19 +   507 Lehmann Horst 28.08.1986
Oppum W   55 Henschke Clara 04.08.1986
Uerdingen 10 A   98 Derksen Mechthilde 10.08.1987
Uerdingen 23   34-35A Beckmann Sophie 01.07.1976
Uerdingen 30   531 Stocklossa Willibald 20.07.1987
Verberg 10   115 Heckes Ingeborg 30.03.1988

Krefeld, 17.11.2017
Der Oberbürgermeister
In Vertretung
Thomas Visser
Beigeordneter
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NOTDIENSTE
Innung für 
Sanitär-Heizung-Klima-Apparatebau

01.12. – 03.12.2017
Akouz GmbH
Oberdiessemer Straße 46 | 47805 Krefeld
80 48 04

08.12. – 10.12.2017
Frank Angele
Bruckersche Straße 198 | 47839 Krefeld
75 73 25

AUF EINEN BLICK

NOTDIENSTE
Elektro-Innung Krefeld
0180 5 66 05 55

ÄRZTLICHER DIENST

ÄRZTLICHER BEREITSCHAFTSDIENST 116 117
ÄRZTLICHER NOTDIENST:
Der Notdienst in Krefeld ist unter der Telefon-Nr. 
0180 5044100 montags, dienstags und donners-
tags von 19.00 Uhr bis 7.00 Uhr, mittwochs von 
14.00 Uhr bis 7.00 Uhr und freitags von 14.00 
Uhr bis Montagmorgen um 7.00 Uhr erreichbar.

ZAHNÄRZTE:
Der Zahnärztliche Notdienst ist unter der Te-
lefon-Nr. 01805 986700 zu erreichen. Sprech-
zeiten: samstags, sonntags und feiertags von 
10.00 bis 12.00 Uhr und von 18.00 bis 19.00 Uhr, 
 mittwochs- und freitagsnachmittag von 17.00 bis 
19.00 Uhr,  montags, dienstags und donnerstags 
von 21.00 bis 22.00 Uhr.


